
Belehrung für Wasserkurse 

10/2022 Variante: 1.0.0   Seite 1/1 
 

1. Den Anweisungen der verantwortlichen Mitarbeiter/-innen der Schwimmbäder  

bzw. der Therapiebecken ist im Sinne des Unfallschutzes Folge zu leisten.  

2. Die Teilnehmer/-innen begeben sich nur unter Aufsicht und auf Anweisung  

der Kursleitenden in das Wasser. 

3. Die Teilnahme am Kurs sowie die Nutzung der Bäder erfolgt auf eigene Gefahr. 

4. Unfallmeldungen erfolgen unverzüglich vor Ort sowie an die vhs Leipzig. 

5. Die vhs Leipzig haftet nicht bei Diebstahl oder Sachbeschädigung. 

6. Vor Beginn des Kurses sind die Duschen für die Körperreinigung zu nutzen. 

7. Die Teilnehmer/-innen sind verpflichtet, sich über die spezifischen Verhaltensregeln  

in den jeweiligen Objekten zu informieren (z. B. Aushänge) und diese einzuhalten. 

8. Der Kurs dient ausschließlich der Prävention und ist nicht als Therapie vorgesehen. 

Bei Beschwerden bzw. Erkrankungen sollte eine ärztliche Entscheidung eingeholt 

werden. 


